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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Gleichbehandlung beim Abschluss von Versicherungen – 
rechtliche Rahmenbedingungen 

Diskriminierungen aufgrund des Lebensalters sind nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setz (AGG) im Arbeitsleben sowie bei Alltagsgeschäften grundsätzlich verboten. Allerdings gibt 
es gerade im Arbeitsleben, aber beispielsweise auch bei Kreditverträgen und Versicherungsge-
schäften weitreichende Ausnahmen bei altersbedingten Ungleichbehandlungen. Auch bei All-
tagsgeschäften können altersbedingte Ungleichbehandlungen sachlich gerechtfertigt sein. Die 
Wissenschaftlichen Dienste sind um Auskunft darüber gebeten worden, ob und inwieweit alters-
bedingte Ungleichbehandlungen beim Abschluss von privaten Versicherungsverträgen hinzuneh-
men sind. Nachfolgend soll diese Frage anhand der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen über-
blicksartig und kursorisch beantwortet werden. 

1. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 

Das AGG schützt alle Menschen in Deutschland vor Diskriminierung aus rassistischen Gründen 
oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität in zwei Lebensbereichen: In Beschäftigung 
und Beruf sowie bei Alltagsgeschäften. Eine aufgrund ihres Lebensalters benachteiligte Person 
kann Ansprüche auf Beseitigung, Unterlassung, Schadensersatz und Schmerzensgeld geltend ma-
chen (vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes). 

§ 19 AGG enthält ein zivilrechtliches Benachteiligungsverbot. Untersagt ist hiernach eine Be-
nachteiligung aus bestimmten personenbezogenen Gründen – unter anderem auch des Alters – 
bei der Begründung und Durchführung zivilrechtlicher Schuldverhältnisse, die eine privatrecht-
liche Versicherung zum Gegenstand haben (§ 19 Absatz 1 Nr. 2 AGG). § 19 AGG untersagt jedoch 
nicht jegliche ungleiche Behandlung aufgrund der in ihm genannten persönlichen Merkmale, 
sondern verbietet nur eine Benachteiligung ohne sachlichen Grund. Dementsprechend stellt § 20 
Absatz 2 Satz 2 AGG fest, dass bei privatrechtlichen Versicherungen eine unterschiedliche Be-
handlung wegen des Alters zulässig ist, „wenn diese auf anerkannten Prinzipien risikoadäqua-
ter Kalkulation beruht, insbesondere auf einer versicherungsmathematisch ermittelten Risikobe-
wertung unter Heranziehung statistischer Erhebungen.“ 

Der Begriff „anerkannte Prinzipien risikoadäquater Kalkulation“ stellt dabei eine Zusammenfas-
sung der Grundsätze dar, die von den Versicherungsmathematikern bei der Berechnung von Prä-
mien und Deckungsrückstellungen angewendet werden (BR-Drs. 329/06, S. 49). Diese Grundsätze 
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haben gesetzliche Grundlagen (etwa § 341f Handelsgesetzbuch (HGB)). Es sind bestimmte Rech-
nungsgrundlagen, mathematische Formeln und kalkulatorische Herleitungen zu verwenden, wo-
bei grundsätzlich auch statistisches Material (etwa Sterbetafeln) heranzuziehen ist. Zudem ist auf 
anerkannte medizinische Erfahrungswerte und Einschätzungstabellen der Rückversicherer zu-
rückzugreifen (BR-Drs. 329/06, S. 49). In Fällen, in denen es – etwa bei besonders seltenen 
Krankheiten – an hinreichenden statistischen Grundlagen fehlt, kann es angesichts des von der 
Bestimmung verfolgten Schutzes vor Willkür zur Rechtfertigung im Einzelfall ausnahmsweise 
auch genügen, wenn die Entscheidung des Versicherers auf anderen, vernünftigen und nachvoll-
ziehbaren Gründen beruht (vgl. OLG Karlsruhe). 

2. Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) 

Weitere Regelungen finden sich im VAG, dass die Rechte und Pflichten von Versicherern und 
Versicherungsnehmern als auch von Versicherungsvermittlern bei Versicherungsverträgen regelt. 
Dieses sieht in seinem 3. Kapitel besondere Vorschriften für einzelne Zweige von Versicherungen 
vor. § 138 Absatz 1 Satz 1 VAG etwa regelt für Lebensversicherungen, dass die Prämien in der 
Lebensversicherung unter Zugrundelegung angemessener versicherungsmathematischer Annah-
men kalkuliert werden müssen. Nach § 138 Absatz 2 VAG dürfen Prämien und Leistungen bei 
gleichen Voraussetzungen nur nach gleichen Grundsätzen bemessen werden. Auch die besonde-
ren Regelungen zu, nach dem deutschen Recht zulässigen, Versicherungsvereinen auf Gegensei-
tigkeit (VVaG) sehen in § 177 Absatz 1 VAG vor, dass Mitgliedsbeiträge und Vereinsleistungen an 
die Mitglieder bei gleichen Voraussetzungen nur nach gleichen Grundsätzen bemessen sein dür-
fen. 

Quellen: 

– AGG: Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897), das zuletzt durch Artikel 15 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 414) geändert worden ist; abrufbar unter: https://www.ge-
setze-im-internet.de/agg/ (englische Übersetzung mit Stand 19. Dezember 2022). 

– Antidiskriminierungsstelle des Bundes, „Über Diskriminierung, Diskriminierungsmerkmale, Alter“, abrufbar un-
ter: https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ueber-diskriminierung/diskriminierungsmerkmale/alter/alter-
node.html. 

– BR-Drs. 329/06: Bundesrat Drucksache 329/06 vom 18.05.06, Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines 
Gesetzes zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung, ab-
rufbar unter: https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2006/0301-0400/329-06.pdf?__blob=publica-
tionFile&v=1. 

– HGB: Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten berei-
nigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. April 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 120) geändert wor-
den ist, abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html (englische Übersetzung mit Stand 
7. August 2021). 

– OLG Karlsruhe, Urteil vom 27.5.2010 - 9 U 156/09, NJW 2010, 2668 (2672). 

– VAG: Versicherungsaufsichtsgesetz vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 11. April 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 119) geändert worden ist, abrufbar unter: https://www.gesetze-im-inter-
net.de/vag_2016/index.html. 
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